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Umlegung im System der
Baulandbereitstellung nach dem
Baugesetzbuch
Nach dem Rechtssystem der Bundesrepu-
blik Deutschland unterliegt die eigentums-
rechtlich grundsätzlich gewährte Baufrei-
heit einem Planungsvorbehalt. Erst auf der
Grundlage eines von der Gemeinde aufge-
stellten Bebauungsplans nach § 9 oder § 12
BauGB oder - in unbeplanten, aber bereits
im Zusammenhang bebauten Ortsteilen - auf
der Grundlage des § 34 BauGB, gewisserma-
ßen eines gesetzlichen Ersatzplans, kann das
Grundeigentum baulich genutzt werden.

Da der Bebauungsplan und § 34 BauGB
den Zuschnitt der Grundstücke in ihrem Gel-
tungsbereich unangetastet lassen, bedarf es
in vielen Fällen einer Grundstücksneuord-
nung, um die planerisch ermöglichte bauli-
che Nutzung zu verwirklichen. Eine solche
Neuordnung können die Eigentümer im Ge-
biet durch (allerdings grunderwerbsteuer-
pflichtigen) Grundstückstausch auf freiwil-
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Aus der Praxis des Oberen Umlegungs-
ausschusses
Die Umlegung ist in ihren Grundzügen ein seit mehr als hundert Jahren
bestehendes Instrument und wird in vielen Regionen Deutschlands mit viel
Erfolg und wenig Rechtsstreitigkeiten eingesetzt. Die Durchführung der
Umlegung ist - wie die ihr zu Grunde liegende Bebauungsplanung - eine
kommunale Selbstverwaltungsaufgabe. Auch in Brandenburg gewinnt die
Umlegung vor allem mit der zunehmenden Wohneigentumsbildung durch
den Bau von Eigenheimen an Bedeutung, denn die Grundstückszuschnit-
te in den Baugebieten müssen vielfach erst diesem neuen Bedarf angepasst
werden. Im Folgenden sollen aus der Erfahrung des Oberen Umlegungs-
ausschusses heraus die wichtigsten Problemfälle dieses in Brandenburg
noch recht jungen Planverwirklichungsinstruments dargelegt werden.

liger Basis vornehmen; in bestimmten Fäl-
len ist auch eine Enteignung nach §§ 85 ff.
BauGB möglich.

Das gegenüber freiwilligen Lösungen,
die der Übereinstimmung sämtlicher Betei-
ligter bedürfen, häufig geeignetere, gegen-
über Enteignungen, die zum Verlust des
Grundeigentums gegen Entschädigung
führen, mildere Mittel der Grundstücksneu-
ordnung ist die Umlegung nach §§ 45 ff.
BauGB. Dabei werden unter der Verfah-
rensherrschaft der Gemeinde oder des von
ihr bestellten Umlegungsausschusses die
Grundstücke im Gebiet so gestaltet und
unter den Eigentümern nach den Grundsät-
zen von Solidarität und Gleichbehandlung
getauscht, dass planentsprechend nutzba-
re Grundstücke entstehen. Auf diese Wei-
se bewirkt die Umlegung eine grundsätz-
liche Bestandserhaltung und vielfache Be-
standsverbesserung und in aller Regel spür-
bare Wertsteigerungen der im Umlegungs-
gebiet belegenen Grundstücke.
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Einrichtung des Oberen
Umlegungsausschusses
Die Länder können aufgrund der Ermäch-
tigung in § 46 Abs. 2 Nr. 4 BauGB durch
Rechtsverordnung bestimmen, dass vor der
Inanspruchnahme gerichtlichen Rechts-
schutzes die Entscheidung eines Oberen
Umlegungsausschusses über Rechtsbehel-
fe im Umlegungsverfahren einzuholen ist.
Von dieser Ermächtigung hat das Land Bran-
denburg in § 8 der Umlegungsausschussver-
ordnung (UmlAussV) Gebrauch gemacht
und beim Ministerium des Innern einen
Oberen Umlegungsausschuss gebildet. Für
die Vorbereitung und Durchführung der Be-
schlüsse des Oberen Umlegungsausschus-
ses ist im Ministerium des Innern eine Ge-
schäftsstelle eingerichtet. Die Mitglieder
des Oberen Umlegungsausschusses und
deren Vertreter wurden erstmals zum 1.
September 1995 berufen.

Die bisher behandelten Widersprüche zei-
gen, dass die praktische Umsetzung des
Umlegungsrechts durchaus noch Schwie-
rigkeiten bereitet. Im Folgenden werden ei-
nige typische Widersprüche vorgestellt, die
in ähnlicher Form mehrfach vom Oberen
Umlegungsausschuss beschieden wurden.

Widersprüche gegen den
Bebauungsplan in der Umlegung
Sehr viele Widersprüche, über die der Obe-
re Umlegungsausschuss zu entscheiden
hatte, richteten sich gegen den die Umle-
gung einleitenden Umlegungsbeschluss.
Vielfach hatten die Widerspruchsführen-
den erst durch die Eintragung des Umle-
gungsvermerks im Grundbuch festgestellt,
dass für ihr Grundstück ihnen missliebige
Festsetzungen in einem Bebauungsplan ge-
troffen worden waren. Die Umlegung ist
aber kein selbständiges Verfahren, in dem
über die Nutzungsrechte an den Grundstük-

ken originär entschieden wird. Diese viel-
fach hochstreitigen Verteilungsentschei-
dungen werden vielmehr im vorgelagerten
Bebauungsplanverfahren getroffen. Die
Bürgerbeteiligung im Bebauungsplanver-
fahren oder die Klage gegen den beschlos-
senen Bebauungsplan ist daher der Ort, an
dem von den Bürgerinnen und Bürgern ab-
weichende Auffassungen zu den im Bebau-
ungsplan beabsichtigten oder getroffenen
Nutzungsfestsetzungen vorzubringen sind.

Im Umlegungsverfahren kann hiergegen
nicht mehr mit Erfolg vorgegangen wer-
den. Denn die Umlegung selbst ist für die
Lösung dieser Konflikte weder geeignet
noch vorgesehen. Sie ist lediglich ein pha-
senspezifisches Instrument zur Umsetzung
der Festsetzungen des Bebauungsplans oder
zur Verwirklichung der ortsüblichen Be-
bauung in Gebieten nach § 34 BauGB. Wi-
dersprüche gegen die Umlegung, die be-
gründet werden mit Argumenten gegen be-
stimmte Festsetzungen in Bebauungsplä-
nen, werden daher immer dann erfolglos
sein, wenn nicht ausnahmsweise Mängel
des Umlegungsverfahrens als solches zu-
fällig zu einem Erfolg des Widerspruchs
führen.

Die Häufung solcherart begründeter Wi-
dersprüche kann ihre Ursachen in einer
unzweckmäßigen Bürgerbeteiligung durch
die Gemeinde bei der Planaufstellung ha-
ben. Eine effektiv durchgeführte frühzeiti-
ge Bürgerbeteiligung, wie sie in § 3 Abs. 1
BauGB ausdrücklich vorgesehen ist, führt
dazu, dass die Interessen der Eigentümer
bei der Planaufstellung bekannt werden
und in die Abwägung einfließen können.
Durch eine intensive Bürgerbeteiligung
kann auch das Verständnis der Eigentümer
für die Bebauungsplanung und deren Rea-
lisierung durch die Umlegung verbessert
werden.
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Die Gemeinden sollten sich daher durch
eine wirksame Bekanntmachung des Be-
bauungsplanverfahrens und der Termine
zur Bürgerbeteiligung bemühen, möglichst
viele Betroffene zu erreichen und mit ih-
nen die vorgesehene Beplanung des Ge-
biets erörtern. Die Akzeptanz der Planung
sowie der planverwirklichenden Umlegung
wird durch eine solche auf die Belange der
Beteiligten eingehende Bürgerbeteiligung
deutlich erhöht und damit die Umsetzung
der Bebauungsabsichten beschleunigt.

Aber auch die Belange der Umlegung
müssen bereits bei der Aufstellung des
Bebauungsplans berücksichtigt werden.
Durch eine frühzeitige Beteiligung (oder
notfalls Einmischung!) des Umlegungsaus-
schusses können Festsetzungen, die eine
Umlegung erschweren oder gar unmöglich
machen, weitgehend ausgeschlossen wer-
den.

Grundsätzliche Bildung von
Umlegungsausschüssen
Aufgrund der Komplexität und weitrei-
chenden Wirkung der in Umlegungsverfah-
ren zu treffenden bodenordnerischen Ent-
scheidungen wären insbesondere kleinere
Gemeinden mit der Durchführung der Um-
legung in der Regel überfordert. Das Bau-
gesetzbuch ermächtigt daher die Länder,
durch Rechtsverordnung zu bestimmen,
dass für die Durchführung der Umlegung
von der Gemeinde Umlegungsausschüsse
mit selbständigen Entscheidungsbefugnis-
sen gebildet werden (§ 46 Abs. 2 Nr. 1
BauGB). Von dieser Ermächtigung hat das
Land Brandenburg in den §§ 1 und 2 Uml-
AussV Gebrauch gemacht.

Danach haben die Gemeinden zur Durch-
führung der Umlegung einen oder mehre-
re Umlegungsausschüsse zu bilden. Die Ge-
meinde kann die Bildung des Ausschusses

gemäß § 5 Abs. 4 der Amtsordnung aber
auch auf das Amt übertragen oder mit an-
deren Gemeinden durch öffentlich-rechtli-
che Vereinbarung einen gemeinsamen Um-
legungsausschuss bilden. In jedem Fall ist
die Gemeinde jedoch selbst Beteiligte im
Umlegungsverfahren (§ 48 Abs. 1 Nr. 4
BauGB).

Die Bildung von Umlegungsausschüssen
erübrigt sich nur, wenn die Gemeinde ihre
Befugnis zur Durchführung der Umlegung
für das Gemeindegebiet oder Teile des Ge-
meindegebiets auf die Flurbereinigungsbe-
hörde oder eine andere geeignete Behörde
(z.B. auf das Kataster- und Vermessungs-
amt des Landkreises) nach § 46 Abs. 4
BauGB übertragen hat. Öffentlich bestell-
te Vermessungsingenieure sind keine ge-
eignete Behörde im Sinne dieser Regelung.
Die Gemeinde kann lediglich die Vorberei-
tung der im Umlegungsverfahren zu tref-
fenden Entscheidungen, also die Aufgaben
der Geschäftsstelle des Umlegungsaus-
schusses, sowie die zur Durchführung der
Umlegung erforderlichen vermessungs- und
katastertechnischen Aufgaben Öffentlich
bestellten Vermessungsingenieuren über-
tragen.

Den Umlegungsausschüssen obliegen
alle der Umlegungsstelle zur Durchführung
der Umlegung zustehenden Befugnisse mit
Ausnahme der von der Gemeinde zu be-
schließenden Umlegungsanordnung gemäß
§ 46 Abs. 1 BauGB, mit der das Umle-
gungsverfahren eingeleitet wird. Das hat
zur Folge, dass das Fachgremium Umle-
gungsausschuss sämtliche im Umlegungs-
verfahren zu erlassenden Verwaltungsak-
te beschließt.

Der gesetzentsprechenden Zusammen-
setzung und Wahl der Mitglieder des Um-
legungsausschusses kommt daher große Be-
deutung zu. Liegt hier ein Fehler vor, sind
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alle von ihm beschlossenen Rechtsakte un-
wirksam. Die Umlegungsausschüsse beste-
hen jeweils aus dem Vorsitzenden, dem
stellvertretenden Vorsitzenden und drei
weiteren Mitgliedern. Die Anforderungen
an die Mitglieder sind in § 3 Abs. 2 bis 4
UmlAussV festgelegt. Für die Mitglieder
sollen Vertreter gewählt werden, die die
gleichen Voraussetzungen erfüllen müssen
wie das Mitglied, zu dessen Vertretung sie
gewählt sind. Hinweise zur Anwendung
der Umlegungsausschussverordnung, ins-
besondere zur Bildung der Umlegungsaus-
schüsse, haben das Ministerium des Innern
und das Ministerium für Stadtentwicklung,
Wohnen und Verkehr in einem Einfüh-
rungserlass vom 19. Juni 1995 gegeben
(ABl. S. 631).

Bildung eines konkreten Um-
legungsausschusses im Einzelnen
Schon vergleichsweise einfache Mängel
bei der Bildung des Umlegungsausschus-
ses können zu einer Aufhebung von Be-
schlüssen des Umlegungsausschusses und
somit zu einer Verzögerung des gesamten
Verfahrens führen.

Ein vom Oberen Umlegungsausschuss
wiederholt festgestellter Mangel betrifft die
Wahl der Fachmitglieder des Umlegungs-
ausschusses. Vielfach wurden diese durch
die Gemeindevertretung in Blockwahl ge-
wählt. Gemäß § 4 Abs. 2 UmlAussV sind
der Vorsitzende, sein Stellvertreter und das
Mitglied, das in der Grundstückswerter-
mittlung sachkundig und erfahren ist, von
der Gemeindevertretung jedoch durch Ein-
zelwahl zu wählen. Rechtsbehelfe gegen
Beschlüsse eines per Blockwahl gewählten
Umlegungsausschusses sind demnach
grundsätzlich formell begründet; sie führen
regelmäßig zu einer Aufhebung des ange-
griffenen Beschlusses.

Die aufgrund eines Ablaufs der Rechts-
behelfsfrist nicht mehr angreifbaren Be-
schlüsse des Umlegungsausschusses sind
nach sinngemäßer Auslegung des § 44 Abs. 3
VwVfGBbg allerdings nicht schon deshalb
nichtig, weil die Gemeinde die Fachmit-
glieder des Umlegungsausschusses per
Blockwahl gewählt hat. Die Beschlüsse
sind somit rechtskräftig.

Bei der Bildung des Umlegungsaus-
schusses ist daneben insbesondere Folgen-
des zu beachten:
$ Ein Umlegungsausschuss ist erst dann

beschlussfähig, wenn alle fünf Mitglie-
der gemäß § 4 UmlAussV gewählt und
alle nicht der Gemeindevertretung an-
gehörenden Mitglieder gemäß § 5 Abs.
4 UmlAussV verpflichtet worden sind.
Die Beschlussfähigkeitsklausel des § 5
Abs. 1 UmlAussV kann aufgrund der
unterschiedlichen Qualifikationsanfor-
derungen an die einzelnen Mitglieder
erst nach einer vollständigen Bildung
des Umlegungsausschusses greifen.

$ Da die Gemeinde in einem Umlegungs-
verfahren immer auch eigene Interessen
verfolgt, sind Bedienstete der Gemein-
deverwaltung nach der Auffassung des
Oberen Umlegungsausschusses per se
befangen und können daher nicht Mit-
glied des Umlegungsausschusses sein.
Nur so kann die für das Umlegungsver-
fahren essentielle Unabhängigkeit und
Interessenneutralität des Umlegungs-
ausschusses gesichert werden. Die In-
teressen der Gemeinde werden durch
die Gemeindevertreter gewahrt, die
nach § 3 Abs. 2 UmlAussV Mitglieder
des Umlegungsausschusses sind.

$ Die Mitgliedschaft von mehr als zwei
Gemeindevertretern im Umlegungsaus-
schuss stößt auf Bedenken des Oberen
Umlegungsausschusses. Die Gemein-



- 46 - Nr. 1/2001

deseite hätte dann eine Mehrheit im
Umlegungsausschuss. Die Vereinbar-
keit der diesbezüglichen Regelung in
Nr. 3.1 des Einführungserlasses zur Um-
legungsausschussverordnung mit der
durch das Baugesetzbuch festgelegten
Unabhängigkeit des Umlegungsaus-
schusses ist zweifelhaft. Die Neutrali-
tät des Umlegungsausschusses gegen-
über den vielfach sehr dominant erschei-
nenden Interessen der Gemeinde, die
den Bebauungsplan aufgestellt hat, und
damit die Akzeptanz seiner Entschei-
dungen durch die Betroffenen wird hier-
durch gefährdet. Im Übrigen aber ist die
Mitwirkung von Gemeindevertretern im
Umlegungsausschuss sehr zu begrüßen,
weil sie am besten die notwendige Ver-
bindung zwischen der Gemeindevertre-
tung als den Bebauungsplan beschlie-
ßendes Organ und dem Umlegungsaus-
schuss als den Plan umsetzende Ein-
richtung herstellen können.

Verfahren des Umlegungsaus-
schusses
Die Tätigkeit des Umlegungsausschusses
im Verwaltungsverfahren der Umlegung ist
an zahlreiche Formvorschriften gebunden.
Einige vom Oberen Umlegungsausschuss
bisher festgestellte Mängel sind im Folgen-
den beschrieben:
$ Eine Unterzeichnung von Bescheiden

des Umlegungsausschusses durch den
Leiter der Geschäftsstelle im Auftrag
des Vorsitzenden ist nicht ausreichend.
Nach § 37 Abs. 3 VwVfGBbg muss ein
schriftlicher Verwaltungsakt die Unter-
schrift oder die Namenswiedergabe des
Behördenleiters, seines Vertreters oder
seines Beauftragten enthalten. Der Lei-
ter der Geschäftsstelle ist in diesem Zu-
sammenhang weder Vertreter noch Be-

auftragter. Die maschinenschriftliche
Namenswiedergabe genügt nur dann,
wenn daneben ein Beglaubigungsver-
merk angebracht ist, der bestätigt, dass
das Schriftstück von der Person, deren
Namen sie wiedergibt, tatsächlich
unterschrieben oder paraphiert wurde.
Eine Unterschrift der Geschäftsstelle
“Der Vorsitzende - Im Auftrag” genügt
diesem Erfordernis nicht. Entsprechen-
de Verwaltungsakte sind nichtig. Die
Tatsache, dass die Unterschrift eines
unzuständigen Beamten oder Ange-
stellten die Wirksamkeit eines Verwal-
tungsakts nicht berührt, kann in diesem
Fall nicht greifen, da die Geschäftsstelle
nicht der Umlegungsausschuss oder ein
Teil davon ist.

$ Nach § 20 Abs. 1 Nr. 6 VwVfGBbg
darf für den Umlegungsausschuss nicht
tätig werden, wer außerhalb seiner Tä-
tigkeit als Mitglied des Umlegungsaus-
schusses im Umlegungsverfahren ein
Gutachten abgegeben hat oder sonst tä-
tig geworden ist. Dies trifft beispiels-
weise zu auf Öffentlich bestellte Ver-
messungsingenieure, die die Vermes-
sungen für das Umlegungsverfahren
durchführen, und Wertermittlungssach-
verständige, die die Wertermittlung für
das Verfahren nicht als Mitglied des
Umlegungsausschusses durchgeführt
haben.

$ Aufgrund von § 58 Abs. 1 VwGO be-
ginnt die Frist für Rechtsbehelfe nur zu
laufen, wenn der Beteiligte über den
Rechtsbehelf, die Stelle, bei der dieser
anzubringen ist, und die einzuhaltende
Frist schriftlich belehrt worden ist. Da-
bei ist u.a. zu beachten, dass ortsüblich
bekannt gemachte Verwaltungsakte
nach § 41 Abs. 3 VwVfGBbg erst zwei
Wochen nach der Bekanntmachung als
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bekannt gegeben gelten. Eine fehlende
oder unrichtige Belehrung hat nach § 58
Abs. 2 VwGO zur Folge, dass die Ein-
legung des Rechtsbehelfs innerhalb ei-
nes Jahres seit Bekanntmachung zuläs-
sig ist. Fehlerhaft ist eine Rechtsbehelfs-
belehrung bei einer ortsüblichen Be-
kanntmachung beispielsweise, wenn
sie den Verwaltungsakt für “am Tage
nach der Bekanntmachung” für bekannt
gegeben erklärt.

$ Das Einlegen eines Widerspruchs be-
reits vor der ortsüblichen Bekanntma-
chung des Umlegungsbeschlusses - z.B.
weil der Betroffene auf andere Weise
von dem Beschluss Kenntnis erlangt hat
- ist zumindest dann unschädlich, wenn
der tatsächliche Umlegungsbeschluss
dem erwarteten Umlegungsbeschluss
entspricht. Es wäre vom Gesetz nicht
gebotener Formalismus, würde man dem
Betroffenen aufgeben, seinen Wider-
spruch zu einem späteren Zeitpunkt er-
neut einzureichen. Dies gilt erst recht,
wenn aus einem späteren Schreiben des

Abb. 1: Umlegungsgebiet Perleberger Straße
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Betroffenen hervorgeht, dass er an sei-
nem Widerspruch festhält. Die Ge-
schäftsstelle des Umlegungsausschus-
ses ist nach Auffassung des Oberen Um-
legungsausschusses verpflichtet, wäh-
rend der Widerspruchsfrist mit dem Be-
troffenen in Kontakt zu treten und zu
klären, ob dieser den Widerspruch auf-
recht erhält.

$ Der Beschluss des Umlegungsausschus-
ses, einen Antrag nach § 51 BauGB ab-
zulehnen, erübrigt nicht einen weiteren
Beschluss, einem gegen die Ablehnung
gerichteten Widerspruch nicht abzuhel-
fen. Auch können in diesem Fall kei-
nesfalls der Vorsitzende oder die Ge-
schäftsstelle selbständig über den Wi-
derspruch befinden; vielmehr muss der
Ausschuss selbst über Abhilfe oder
Nicht-Abhilfe entscheiden.
Die Entscheidung des Oberen Umle-
gungsausschusses in diesem Fall kann
im Übrigen sinngemäß auf alle anderen
im Umlegungsverfahren denkbaren Be-
schlüsse des Umlegungsausschusses über
Verwaltungsakte übertragen werden.

Abgrenzung des
Umlegungsgebiets
Nach § 47 Satz 3 BauGB sind die
im Umlegungsgebiet gelegenen
Grundstücke im Umlegungsbe-
schluss einzeln aufzuführen. Das
wie auch immer verursachte Feh-
len eines Grundstücks im Umle-
gungsbeschluss wird nicht allein
durch eine Aufführung in der orts-
üblichen Bekanntmachung des
Umlegungsbeschlusses geheilt.
Zuvor ist in jedem Fall eine Kor-
rektur des Beschlusses durch den
Umlegungsausschuss erforder-
lich.
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Die materiellen Anforderungen an die
Abgrenzung des Umlegungsgebiets wer-
den exemplarisch anhand von fünf vom
Oberen Umlegungsausschuss entschiede-
nen Fällen dargestellt:
$ Einbeziehung eines bereits dem Bebau-

ungsplan entsprechend bebauten Grund-
stücks:
Das am Rand des Umlegungsgebiets
gelegene, dem Bebauungsplan entspre-
chend baulich genutzte Grundstück des
Widerspruchsführers (Flurstück 121/1)
wird von einem nicht in dessen Eigen-
tum befindlichen Flurstück (121/2)
durchschnitten (siehe Abb. 1).
Der Obere Umlegungsausschuss sah
das Grundstück als zu Recht in das Um-
legungsverfahren einbezogen an. Die
Einbeziehung in die Umlegung ist er-
forderlich, um durch eine Neuordnung
der Grundstücksgrenzen eine planungs-
adäquate bauliche Nutzung des Grund-
stücks auch in Zukunft (z.B. bei einer
Neubebauung) zu ermöglichen.

$ Einbeziehung eines Grundstücks, das
im rückwärtigen Bereich eine zusätzli-
che Erschließung erhält:
Das bereits bebaute Grundstück des Wi-
derspruchsführers (Flurstück 134) er-

hält im Zusammenhang mit der Reali-
sierung der Bebauungsplanung eine rück-
wärtige Erschließung (siehe Abb. 2).
Das Grundstück ist nach Auffassung des
Oberen Umlegungsausschusses zu
Recht in das Umlegungsverfahren ein-
bezogen worden. Aufgrund des Bebau-
ungsplans wird das Grundstück auch im
rückwärtigen Bereich durch eine geplan-
te Straße erschlossen. Für die Realisie-
rung dieser Planung ist ein Umlegungs-
verfahren erforderlich. Durch das Ver-
fahren werden die für die Erschließung
benötigten Flächen bereitgestellt, wo-
durch der rückwärtige Grundstücksbe-
reich Baulandqualität erhält. Durch die
Maßnahmen wächst dem Grundstück
ein Umlegungsvorteil zu, der in Land
oder Geld auszugleichen ist. Der dem
Umlegungsverfahren nach dem Bauge-
setzbuch immanente Grundsatz des Vor-
teilsausgleichs macht es daher notwen-
dig, das Grundstück in das Verfahren
mit einzubeziehen.

$ Einbeziehung eines Grundstücks, das
im rückwärtigen Bereich eine neue Er-
schließung erhält:
Das bereits bebaute Grundstück des Wi-
derspruchsführers (Flurstück 136/1) er-

hält im Zusammenhang mit der
Realisierung der Bebauungspla-
nung eine neue Erschließung
(siehe Abb. 2).
Das Grundstück ist zu Recht in
das Umlegungsverfahren einbe-
zogen worden. Aufgrund des Be-
bauungsplans wird das Grund-
stück im rückwärtigen Bereich
durch eine geplante Straße neu er-
schlossen. Für die Realisierung
dieser Planung ist ein Umlegungs-
verfahren erforderlich. Durch das
Verfahren werden die für die Er-Abb. 2: Umlegungsgebiet Wittstocker Straße
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schließung benötigten Flächen bereit-
gestellt.

$ Einbeziehung eines Grundstücks aus-
schließlich aus vermessungstechni-
schen Gründen:
Das Grundstück des Widerspruchsfüh-
rers ist den Festsetzungen des Bebau-
ungsplans entsprechend baulich nutz-
bar. Der Umlegungsausschuss bezieht
das Grundstück in das Verfahren ein, da
sich die erforderlichen Vermessungen
so zweckmäßiger durchführen lassen.
Das Grundstück ist zu Unrecht in das
Umlegungsverfahren einbezogen wor-
den. Wenn § 52 Abs. 1 BauGB für die
Abgrenzung des Umlegungsgebiets die
Möglichkeit entscheidend sein lässt,
das Umlegungsverfahren zweckmäßig
durchführen zu können, so wird damit
auf das Ziel der Umlegung abgestellt,
nach Maßgabe des Bebauungsplans
zweckmäßig nutzbare Grundstücke ent-
stehen zu lassen. Aufgrund des Bebau-
ungsplans besteht für das Grundstück
des Widerspruchsführers aber kein Bo-
denordnungsbedarf.
Es gehört nicht zum Wesen der Umle-
gung, dass die Grenzen aller an ihr be-
teiligten Grundstücke geändert werden.
Vielmehr kann die Einbeziehung eines
in seinen Grenzen unverändert bleiben-
den Grundstücks in das Umlegungsver-
fahren sachlich geboten und rechtmä-
ßig sein. In diesen Fällen muss das
Grundstück aber von der Umlegung ei-
nen sonstigen Vorteil haben. Eine Ein-
beziehung allein aus vermessungstech-
nischen Gründen, wie vom Umlegungs-
ausschuss ausgeführt, ist dagegen nicht
zulässig.

$ Einbeziehung von Grundstücksteilen:
Das Grundstück des Widerspruchsfüh-
rers besteht aus zahlreichen Flurstücken.

Im Umlegungsbeschluss und in dessen
Bekanntmachung werden die ganz oder
teilweise in das Umlegungsverfahren
einbezogen Flurstücke einzeln vollstän-
dig aufgeführt. Daneben wird die Ab-
grenzung des Umlegungsgebiets in ei-
nem Kartenausschnitt grob dargestellt,
aus dem sich aber ergibt, dass zahlrei-
che Flurstücke nur teilweise in die Um-
legung einbezogen sind.
In ein Umlegungsverfahren können nach
§ 200 Abs. 1 BauGB auch Teile von
Grundstücken einbezogen werden. Sol-
len Teile von Grundstücken in ein Um-
legungsverfahren einbezogen werden,
so müssen diese ausreichend bestimmt
sein. Soweit die Flächen nicht vorher
gesondert vermessen werden, sind sie
dabei im Umlegungsbeschluss so genau
zu bezeichnen, dass für den betroffenen
Grundstückseigentümer das Ausmaß ih-
rer Einbeziehung in die Umlegung hin-
reichend erkennbar ist. Im vorliegenden
Fall werden die teilweise einbezogenen
Flurstücke der Widerspruchsführer zwar
einzeln aufgeführt. Eine nachvollzieh-
bare Beschreibung der einbezogenen
Teile fehlt jedoch; auch wird die exak-
te Abgrenzung aus dem beigefügten Kar-
tenausschnitt nicht ausreichend deutlich.

Anforderungen an die Einwurfs-
bewertung im Umlegungsplan
Grundlage für die im Umlegungsplan zu
treffenden grundstücksbezogenen Ent-
scheidungen ist die Einwurfsbewertung.
Die Anforderungen an die Einwurfsbewer-
tung werden exemplarisch anhand zweier
vom Oberen Umlegungsausschuss entschie-
denen Fälle dargestellt:

Einwurfsbewertung
Bei der Bewertung der Einwurfsgrundstü-
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cke (siehe Abb. 3) hat der Umlegungsaus-
schuss die vorderen 1000 m² der Grund-
stücke als baureifes Land mit 170 DM/m²
eingestuft. Von den nicht als baureifes
Land eingestuften Grundstücksteilen wur-
den wiederum die 1000 m², die an die ge-
plante Erschließungsstraße angrenzen, als
Rohbauland bewertet, da diese nach der
vorgesehenen Planung zu baureifem Land
werden; zwei Flurstücke (170, 171) wur-
den aufgrund ihrer Lage im Bereich der ge-
planten Erschließungsstraße in Gänze als
Rohbauland eingestuft. Den Wert des Roh-
baulands hat der Umlegungsausschuss un-
ter Berücksichtigung der Umlegungsvor-
teile aus dem Wert des baureifen Lands mit
140 DM/m² abgeleitet. Die übrigen Grund-
stücksteile wurden im Einwurf als Garten-
land eingestuft und mit 5 DM/m² bewertet.

Die vom Umlegungsausschuss vorge-
nommene Einwurfsbewertung verstößt ge-
gen das dem Umlegungsverfahren imma-
nente Solidaritätsprinzip; der verfassungs-
mäßige Auftrag, Personengruppen, die sich
in der gleichen Situation befinden, auch
gleich zu behandeln (Gleichbehandlungs-
grundsatz) wird nicht erfüllt. Diesem Grund-
satz widerspricht insbesondere die vom Um-

legungsausschuss vorgenomme-
ne Unterteilung in Rohbauland
und Gartenland. Bei unbebauten
Grundstücken in Neuerschlie-
ßungsumlegungen ergibt sich der
Einwurfswert grundsätzlich nach
der Qualität von Rohbauland der
Art und des Maßes der Nutzung,
wie es der neue, der Umlegung zu
Grunde liegende Bebauungsplan
für das Gebiet festsetzt (hier:
Rohbauland für Wohnzwecke).
Dabei macht es keinen Unter-
schied, ob das Grundstück zu-
künftig Straßenfläche, Grünflä-

che oder Wohnbauland wird. Lediglich bei
topographischen Besonderheiten, die von
vornherein eine Bebaubarkeit ausschließen
(Situationsgebundenheit), ist von diesem
Grundsatz abzuweichen. Bei den im Ein-
wurf als Gartenland bewerteten Flächen
liegen diese jedoch nicht vor.

Für schon bebaute oder auch ohne Um-
legung bebaubare Flächen ergibt sich der
Einwurfswert abweichend nach der bauli-
chen Nutzbarkeit, die vor dem In-Kraft-
Treten des neuen Bebauungsplans vorhan-
den bzw. zulässigerweise zu realisieren
wäre. Aufgrund der sehr unterschiedlichen
Grundstücksbreiten der Einwurfsgrund-
stücke führt die Festlegung des Umle-
gungsausschusses, jeweils die vorderen
1000 m² unabhängig von der Grundstücks-
breite als baureifes Land einzustufen, zu
dem nicht sachgerechten Ergebnis, dass die
Tiefe des baureifen Landes bei den einzel-
nen Grundstücken sehr stark differiert.

Einwurfsbewertung alter Verkehrs-
flächen
Das Grundstück des Widerspruchsführers
(Flurstück 181) wird im Einwurf als orts-
üblich erschlossenes baureifes Land für
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Abb. 3: Umlegungsgebiet Lübbenauer Weg
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Wohnbebauung (Tiefe von 20 m am Bees-
kower Weg) mit 35 DM/m² bewertet (sie-
he Abb. 4). Bei der deduktiven Ableitung
des Einwurfswerts aus dem Zuteilungswert
wird nur der prozentuale Beitrag für die
Grünflächen berücksichtigt. Ein Beitrag für
die Straßenflächen und eine Verkürzung
der Wartezeit wird nicht angesetzt. Für den
Beeskower Weg, über den dieses Grund-
stück erschlossen wird, ist bisher kein eige-
nes Flurstück gebildet worden. Er wird zu-
sammen mit dem übrigen Teil dieses Flur-
stücks im Einwurf als Rohbauland bewertet.

Die vom Umlegungsausschuss vorge-
nommene Einstufung des Grundstücks als
ortsüblich erschlossenes baureifes Land
widerspricht nach Auffassung des Oberen
Umlegungsausschusses der Bewertung der
diese Flächen erschließenden Straße als
Rohbauland.

Schlussbemerkung
In dem Maße, in dem die Nachfrage nach
Bauland vor allem für Wohneigentum in
den Städten und Gemeinden Brandenburgs
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Abb. 4: Umlegungsgebiet Beeskower Weg
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wächst, gewinnt die Umlegung als
bürgerfreundliches und effektives
Instrument der Grundstücksneuord-
nung an Bedeutung. Sicher ist es
für viele Bürgerinnen und Bürger
ebenso wie für manche Gemeinden
noch gewöhnungsbedürftig. Die
Fälle, die zur Entscheidung an den
Oberen Umlegungsausschuss her-
angetragen werden, zeigen jedoch,
dass die Erfahrung im Umgang mit
diesem Instrument auf der Gemein-
deebene wächst und in den Wider-
spruchsverfahren die Behandlung
formeller Probleme der Entschei-
dung materieller Fragen weicht.

Auch hat sich die Einrichtung
des Oberen Umlegungsausschus-

ses bewährt. Er trägt zum örtlichen Rechts-
frieden bei, weil er gegenüber der sonst für
den Widerspruch zuständigen Gemeinde
als neutrale Instanz angesehen wird, aber
seine Anrufung nicht eine solche Hürde
darstellt wie die Anstrengung eines gericht-
lichen Verfahrens. In den fünf Jahren sei-
nes Bestehens ist zudem erst ein einziges
Mal gegen eine Entscheidung des Oberen
Umlegungsausschusses (im Ergebnis er-
folglos) ein Antrag auf gerichtliche Ent-
scheidung gestellt worden. Und so trägt er
auch zur Entlastung der Gerichte bei.


